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Satzung

Pasing ist bunt

§1
Name und Sitz

Der Verein führt den Namen "Pasing ist bunt". Er soll in das Vereinsregister
eingetragen werden. Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz
,,e.V.".

2. Der Verein hat seinen Sitz in München

§2
Vereinszweck

Zweck des Vereins ist a) die allgemeine Förderung des demokratischen
Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht
Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art
verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind; b) die
Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur
und des Völkerverständigungsgedankens; c) die Förderung der Hilfe für
politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene,
Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene,
Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie
Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs-
und Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für Vermisste, Förderung
der Hilfe für Menschen, die auf Grund ihrer geschlechtlichen ldentität oder ihrer
geschlechtlichen Orientierung diskriminiert warden.

Der Verein ist ein Zusammenschluss von Personen, die sich für Toleranz,
Demokratie u nd Rechtsstaatlich keit du rch Förde rung einer verantwortu ngsbewussten
und solidarischen Zivilgesellschaft einsetzen wollen. Dieser Zweck soll unter
anderem verfolgt werden durch:

Der Verein betätigt sich parteipolitisch und ist weltanschaulich neutral. Der Verein strebt
die Zusammenarbeit mit anderen an ähnlichen Themen arbeitenden Organisationen
an.

§3
Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts "Steuerbeg ünstigte Zwecke" der Abgabenordn u n g.
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a) eine intensive Aufklärungs- und Bildungsarbeit,
b) allgemeine politische Bildung,
c) die Erzeugung von Öffentlichkeit z.B. durch die Organisation von Veranstaltungen
d) die Herausgabe von Druckschriften und digitalen Medien
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Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaft liche Zwecke.

Mitteldes Vereins dürfen nur
Die Mitglieder erhalten keine

ZttE-LV-ElJt,'t4N/q Y
R.atr Ua ru pSEl-r'15c*-t A

für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden"
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. P {6.
ütr E_t4ß-€pAr.TJ PAqSCmALftNJ A
Ot a{arüq VAc*{ c"Eße17llcr-1e}) OQA &gCP

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd
oder durch unverhältnlsmäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§4
Erwerb und Beginn der Mitgliedschaft

1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden

2 Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

3 DerAntrag auf Aufnahme einer natürlichen Person sollden Namen, die
Kontaktdaten und die Wohnanschrift des Beitretenden sowie die Kontoverbindung
und eine Einzugsermächtigung über den Mitgliedsbeitrag enthalten. Sie muss
eigenhändig unterschrieben sein. Minderjährige müssen die Zustimmung ihrer
gesetzlichen Vertreter nachweisen.

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tage, an dem der Vorstand den Aufnahmeantrag
annimmt.

§5
Ehrenmitglieder

Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich um den Verein oder
die Vereinszwecke besonders verdient gemacht haben. Sie können von jedem
Vereinsmitglied vorgeschlagen werden, Nominierung und Ernennung erfolgen durch
den Vorstand, wobei die Ernennung der Zustimmung des/der Vorgeschlagenen
bedarf.

2. Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder
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§6
Mittel des Vereins / Mitgliedsbeitrag

Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittelwerden in erster Linie aus
Spenden und Mitgliedsbeiträgen aufgebracht.

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird auf Vorschlag des Vorstandes durch die
M itgl iederversamml ung festgelegt.

Der Jahresbeitrag ist jeweils im 1. Monat des betreffenden Geschäftsjahres fällig
Mitglieder, die dem Verein im laufenden Geschäftsjahr beitreten, zahlen den
Jahresbeitrag mit der Aufnahme entsprechend der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung

Mitglieder, die den Beitrag bis zum Ende des Geschäftsjahres nicht entrichtet haben,
werden gemahnt. Nach einmaliger erfolgloser Mahnung können sie auf Beschluss
des Vorstandes aus der Mitgliederliste gestrichen werden. Mitgliedern, die
unverschuldet in Not geraten sind, können Beiträge gestundet oder für die Zeit der
Notlage teilweise oder ganz erlassen werden.

§7
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

Es kann ein Beirat eingerichtet werden. Über die Einrichtung und Zusammensetzung
entscheidet die Mitgliederversammlung.

§8
Vorstand

Dem Vorstand gehören drei von der Mitgliederversammlung gewählte Mitglieder an.
Die Wahl erfolgt jährlich. Eine Wiederwahl ist möglich. Die gewählten
Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im
Amt.

Der Vorstand hat zwei Vorsitzende und einen/eine Schatzmeister/in

Dem Vorstand können nur Personen angehören, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben.

Nur die unter Punkt '1 dieses Paragraphen genannten Personen sind Vorstände im
Sinne des § 26 BGB; sie sind jeweils einzeln vertretungsberechtigt.

Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Für die Sitzung des Vorstands sind die
Mitglieder von den Vorsi2enden, mindestens eine Woche vorher einzuladen. Sofern
alle Vorstandsmitglieder zustimmen, kann die Ladungsfrist verkürzt oder ganz auf
sie vezichtet werden. Außerdem können bei Zustimmung aller Vorstandsmitglieder
Beschlüsse auch im schriftlichen oder elektronischen (Umlauf-)Verfahren gefasst
werden.
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7 Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder,
Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen.

8. ln der ersten Mitgliederversammlung nach Ablauf eines Geschäftsjahres erstattet der
Vorstand den Geschäftsbericht und legt die Jahresrechnung vor. Die Kassenprüfer/
innen berichten über das Ergebnis der Kassenprüfung.

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, die den gesetzlichen
Bestimmungen und der Satzung nicht entgegenstehen daf.

§e
Zuständ igkeit des Vorstands

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese
Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat insbesondere auch folgende
Aufgaben:

a. Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung,
b. Einberufung der Mitgliederversammlung,
c. Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
d. Veruvaltung des Vereinsvermögens,
e. Erstellung des Jahres- und Kassenberichts,
f. Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von

Vereinsmitgliedern.
g. Satzungsänderungen im Sinne des § 15 Nr. 1 Satz 2 dieser

Satzunq
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Für die Vertretung des Vereins gilt äusschließlich § 8 Nr. 4.

§ 10
M itgl iederve rsamm I u n g

1. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands,
b) Festsetzung der Höhe der Jahresbeiträge,
c) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer,
d) Beschlussfassung über Anderungen der Satzung und über die Auflösung des

Vereins,
e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Beschluss des Vorstands

über einen abgelehnten Aufnahmeantrag und über einen Ausschluss.
Entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit die Satzung hierfür
nichts anderes bestimmt.

Die Mitgliederversammlung ist jährlich mindestens einmal sowie dann einzuberufen,
wenn das lnteresse des Vereins dies erfordert.

Sie ist ferner einzuberufen, wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel der
Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.
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4 Die Ladung zur Mitgliederversammlung hat vom Vorstand schriftlich und/oder
elektronisch und unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen
vor der Versammlung zu erfolgen.

Die Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig.

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet im Fall einer Wahl das Los;htanffiF-

- Fällendie€tinrnedesffi :Vo'rSTZendenl

Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokollgefertigt, das vom/von der
Versammlungsleiter/ in und dem/r Protokollführer/in untezeichnet wird. Jedem
Mitglied ist die Einsichtnahme in die Protokolle der Mitgliederversammlung gestattet.

Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und - jeweils für jedes Geschäftsjahr

- zwei Kassenprüfer/innen, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.

§11
Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet, die auf die Erreichung des Vereinszweckes
gerichteten Bestrebungen und lnteressen des Vereins nach Kräften zu unterstützen
sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen.

§12
Erlöschen der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch

a) Austritt,
b) Streichung aus der Mitgliederliste gem. § 6 Nr. 4 dieser Satzung,
c) Ausschluss,
d) Tod,
e) Auflösung oder Aufhebung des Vereins,

0 Wegfalldes Vereinszweckes.

Der Austritt kann jedezeit und ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gegenüber dem
Vorstand erklärt werden, Der Austritt wird zu dem in der Austrittserklärung
bezeichneten Zeitpunkt wirksam. lst ein solcher nicht angegeben, erfolgt dieser mit
dem Ablauf des Tages, an dem die Erklärung beim Vorstand eingeht. Bereits
gezah lte M itg liedsbeiträge werden n icht zu rückerstattet.
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2. Die Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie
haben in der Mitgliederversammlung gleiches Stimmrecht. Eine Übertragung des
Stimmrechts ist nicht zulässig.

2.
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Durch Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor
bei einem groben Verstoß gegen die Satzung, das lnteresse des Vereins oder den

Beschluss eines Vereinsorgans vor. § 12 Nr. 2 Satz 4 der Satzung gilt analog'

Vor dem Ausschluss ist der/die Betroffene schriftlich zu hören bzw. ist ihm/ihr

Gelegenheit zu geben, sich innerhalb einer angemessen Frist schriftlich zu den
gegen ihn/sie erhobenen Vorwürfen zu äußern.

Der Beschluss über den Ausschluss bedarf der Schriftform. Er ist mit Gründen zu

versehen und dem/der Betroffenen mittels eingeschriebenen Briefs zuzustellen.

Der/die Ausgeschlossene kann innerhalb einer Frist von zweiWochen ab Zugang

beim Vorstand schriftlich Widerspruch gegen den Beschluss einlegen. Uber den

Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung. Bei Austritt oder Ausschluss
besteht kein Anspruch auf Auszahlung oder Herausgabe von Anteilen des
Vereinsvermögens. Das Gleiche gilt bei der Beendigung der Mitgliedschaft durch Tod

für die Ansprüche der Erben/innen.

§13
Haftpflicht

Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern nicht für Schäden und Sachverluste, die bei der

Ausführung von Tätigkeiten und Handlungen entstehen, die auf die Erfüllung des

Vereinszwäckes gerichtet sind. Dies gilt nicht für Schäden oder Sachverluste, die aufgrund
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns eingetreten sind.

§14
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres.

§ 15
Satzungs-

änderungen,
Auflösung

Beschlüsse über Satzungsänderungen oder Auflösung des Vereins bedürfen einer
Mehrheit vonTa der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder einer
Mitgliederversammlung. Anderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der
zusländigen Registerbähörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden
vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die

Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der nächsten
Ein lad u n g zu r M itg liederversam m I u n g mitzutei len.

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
M itgliederversammlung beschlossen werden.

5

6

1

2

Seite 6 von 7



43|'t

3 Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das

Vermögen des Vereins an den Verein München ist bunt e. V. mit der Maßgabe, es

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung

einzusetzen.

München, den 13. Januar2025
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